
Öffentliche Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses

gemäß § 69 Abs. 6 Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt

der Stadt Oebisfelde-Weferlingen für die

Wahl des Ortschaftsrates Rätzlingen vom 09.06.2024

Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 11.06.2024 das endgültige Wahlergebnis für die
Wahl des Ortschaftsrates Rätzlingen am 09.06.2024 wie folgt ermittelt:

Zahl der Wahlberechtigten: 570

Zahl der Wähler: 373

darunter Wähler mit Wahlschein 70

Ungültige Stimmzettel 7

Gültige Stimmzettel 366

Gültige Stimmen 1.085

Zahl der Sitze 7

Verteilung der Sitze auf die einzelnen Wahlvorschläge:

Nr. Wahlvorschlag Sitze

42 AWG Sport 3

43 UWG FFw Rätzlingen 4

Verteilung der gültigen Stimmen:

AWG Sport

Nr. Bewerber Stimmen

1 Lauenroth-Mago, Jörg 129

2 Segeler, Janett 144

3 Bade, Monika 36

4 Hoffmann. Karina 56

5 Thiele, Ilka 25

6 Dr.-Ing. Braumann, Holger 42

7 Bensch, Silke 11

UWG FFw Rätzlingen

Nr. Bewerber Stimmen

1 Rothmann, Uwe 187

2 Müller, Udo 115

3 Hars, Markus 91

4 Hars, Melanie 14

5 Stenzel, Felix 41

6 Ulbricht, Sina 108

7 Neubauer, Matthias 12

8 Neubauer, Susanne 19

9 Breitenfeld, Andrö 55



Folgende Bewerber haben nach der endgültigen Feststellung des Wahlergebnisses einen Sitz erhalten:

AWG Sport

Nr. Bewerber

1 Segeler, Janett

2 Lauenroth-Mago, Jörg

3 Hoffmann, Karina

UWG FFw Rätzlingen

Nr. Bewerber

1 Rothmann, Uwe

2 Müller, Udo

3 Ulbricht, Sina

4 Hars, Markus

Die nächst festgestellten Bewerber und ihre Reihenfolge wurden wie folgt ermittelt:

AWG Sport

Nr. Bewerber

Dr.-Ing. Braumann, Holger

2 Bade, Monika

3 Thiele, Ilka

4 Bensch, Silke

UWG FFw Rätzlingen

Nr. Bewerber

1 Breitenfeld, Andr.

2 Stenzel, Felix

3 Neubauer, Susanne

4 Hars, Melanie

5 Neubauer, Matthias

Soweit vorgenannt keine weiteren Bewerber festgestellt wurden, beinhalten die Wahlvorschläge keine nächst
feststellbaren Bewerber.

Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes, jede Partei oder
Wählergruppe, die einen Wahlvorschlag eingereicht hat, bei dem für das Wahlgebiet zuständigen Wahlleiter
gem. § 50 KWG LSA binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich
oder als Erklärung zur Niederschrift einlegen.

Oebisfelde-Weferlingen, 12.06.2024

Gemeindewahlleiter


